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Berichtigung� 2018_098a

Infolge eines Druckfehlers und gestützt auf Artikel 22 Abs. 1 Bst. a des Geset-
zes vom 16. Oktober 2001 über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG) wird 
das Reglement vom 13. November 2018 über die Ausübung der Patentfi-
scherei in den Jahren 2019, 2020 und 2021 (ASF 2018_098) wie folgt be-
richtigt:

Art. 20 Abs. 1 Bst. a
1 Jegliche Fischerei in den folgenden Gebieten ist verboten:

a)	� Lessoc-See 
(Montbovon-See)

vom Montag nach dem 1. Sonntag im Oktober 
bis zum Samstag vor dem 1. Sonntag im März, 
mit Ausnahme des Fangs von Elritzen, der je-
weils ab 1. Februar gestattet ist, wobei vom 1. Fe-
bruar bis zur Eröffnung der Fischerei der Fang 
von Elritzen mit Angeln nicht erlaubt ist;


